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Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels

Der Schule am Froschenteich Städt. Gemeinschafts-
grundschule wurde das Dienstsiegel entwendet.

Beschreibung: Gummistempel rund, Durchmesser 
3,5 cm, Umschrift: Schule am
Froschenteich, Städt. Gemeinschafts-
grundschule (oben), Stadt Oberhausen
(unten), Wappen des Landes Nordrhein-
Westfalen.

Hinweise auf eine unbefugte Benutzung werden erbeten
an:

Stadt Oberhausen
Bereich 4-1/Personal und Organisation
Schwartzstr. 72
46045 Oberhausen

Aufgebot von Sparurkunden

3018292411
3002004152
3002004160

Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunden
werden gemäß Teil 2 - Abschnitt 5, Ziffer 6.1 ff. der
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassen-
gesetz für Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunden
anzumelden.

Andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt.

Oberhausen, 22.09.2011

Stadtsparkasse Oberhausen
- Der Vorstand - 
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 674 - Bebelstraße -
(Nahversorgungszentrum Alstaden - süd-
licher Teil)

Der Rat der Stadt hat am 26.09.2011 beschlossen, für
das im Plan des Dezernates 5, Bereich 1 
- Stadtplanung - vom 23.08.2011 umrandete Gebiet
einen Bebauungsplan aufzustellen.

Gesetzliche Grundlage ist der § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S.
1509).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Alstaden, Flur 8
und Flur 16, und wird wie folgt umgrenzt:

Südliche Seite der Straße Rehmer, östliche Seite der
Bebelstraße, nordöstliche Seite der Straße Brögel, östli-
che Seite der Straße Brögel, östliche und südliche
Grenze des Flurstücks 128, Flur 8, südliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 127 und 126, Flur 8 östliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 540 und 97, Flur 8, nördliche Seite der
Straße Rehmer, westliche Seite der Eisenbahnlinie
Oberhausen Hbf/Duisburg Hbf.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Dezernat 5, Bereich 1 
- Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009,
während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 674 - Bebelstraße -
(Nahversorgungszentrum Alstaden - südlicher Teil) wer-
den folgende Hauptplanungsziele verfolgt:

- Sicherung und Stärkung der Versorgungs-
funktion des zentralen Versorgungsbereiches
Alstaden (hier südlicher Bereich),

- Ausweisung von Bauflächen für Einzel-
handelsbetriebe bei Sicherung der Erschließung
von der Bebelstraße,

- Ausschluss schädlicher Nutzungen wie bordell-
artige Betriebe, Vergnügungsstätten und andere.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten
ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Oberhausen, 28.09.2011

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über das Inkrafttreten des Bebauungs-
planes Nr. 644 - Vestische Straße/
Richard-Wagner-Allee -

I. Der Bebauungsplan Nr. 644 - Vestische Straße/
Richard-Wagner-Allee - wurde vom Rat der Stadt am
26.09.2011 gemäß § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 9
Abs. 2 a und § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509),
und § 7 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 4 TransparenzG
vom 17.12.2009 (GV.NRW.2009, S. 950) als Satzung
beschlossen.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Osterfeld,
Flur 26 und 29, und wird wie folgt umgrenzt:

Südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 111, 700, 109
und 668, Flur 26; nordwestliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 668 und 667, Flur 26; südwestliche
Seite der Vestischen Straße bis zur Einmündung
„Eremitengarten“; östliche Grenze des Flurstücks 
Nr. 25, Flur 29; ca. 23 m entlang der südlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 197, Flur 29; abknickend
zu einer Verlängerung der östlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 135, Flur 29; östliche und südliche
Grenze des Flurstücks Nr. 135, Flur 29; südliche und
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 193, Flur 29;
südwestliche und westliche Grenze des Flurstücks
Nr. 114, Flur 26, bis zum östlichsten Grenzpunkt des
Flurstücks Nr. 111.

II. Hinweise

1. Der Bebauungsplan Nr. 644 - Vestische Straße/
Richard-Wagner-Allee - liegt mit Begründung
vom Tage der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung an im Technischen Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss,
Zimmer Nr. A 004, während der Dienststunden
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und
2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, 
S. 1509), über die Entschädigung von durch den
Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie über die Fälligkeit und das Er-
löschen entsprechender Entschädigungs-
ansprüche wird hingewiesen.

3. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde (Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 
- Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004)
unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GONW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) ein vorgeschriebenes Genehmigungs-
verfahren fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

5. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. 644 - Vestische Straße/Richard-Wagner-
Allee - gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches
in Kraft.

III. Bekanntmachungsanordnung

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 30.09.2011 

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Ergänzende Informationen zum Bebau-
ungsplan Nr. 644 - Vestische Straße/
Richard-Wagner-Allee -

Am 26.05.2008 wurde durch den Rat der Stadt ein
Einzelhandelskonzept für Oberhausen beschlossen und
die Verwaltung beauftragt, die im Gutachten zum
Einzelhandelskonzept vorgetragenen Empfehlungen zur
Erhaltung und Entwicklung der Versorgung in
Oberhausen bei zukünftigen Planungen zu berücksichti-
gen. Hierzu wurden auch die nahversorgungs- und zen-
trenrelevanten Sortimente sowie die zentralen Ver-
sorgungsbereiche in Oberhausen funktional und räum-
lich festgelegt.

Der Bebauungsplan Nr. 644 setzt das beschlossene
Einzelhandelskonzept um. Er schränkt im Sinne des § 9
Abs. 2 a BauGB zur Stärkung des Nahversorgungs-
zentrums Heide (Vestische Straße) und des Neben-
zentrums Osterfeld die zulässigen Nutzungen im Plan-
gebiet durch Ausschluss der nahversorgungs- und zen-
trenrelevanten Sortimente mittels textlicher Fest-
setzungen ein. Im Übrigen richten sich Art und Maß der
baulichen Nutzung weiterhin nach § 34 BauGB (im
Zusammenhang bebaute Ortsteile).

Informationen (u.a. Plan und Begründung) sind auch im
Internet unter www.o-sp.de/oberhausen/start.php abruf-
bar.
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Bekanntmachung einer Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 129

I. Satzung

über die Veränderungssperre Nr. 129 vom
28.09.2011

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und
16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fass-
ung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I,
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), in Ver-
bindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666),
zuletzt geändert durch Art. 4 TransparenzG vom
17.12.2009 (GV.NRW.2009, S. 950) in seiner Sitzung
am 26.09.2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 12.08.2011 um-
randet dargestellt und als Anlage dieser Satzung bei-
gefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre Nr. 129 liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur
25, und umfasst die Flurstücke Nr. 969, 1041, 1043
und 1045.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre (§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durch-
geführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt
werden,

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Ver-
änderungen von Grundstücken und baulichen
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmi-
gungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig
sind, nicht vorgenommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung
einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und so-
weit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein Bebauungs-
plan in Kraft tritt, spätestens jedoch am 18.10.2012.
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde der Zeit-
raum der Zurückstellung eines Baugesuchs nach 
§ 15 Abs. 1 BauGB (12 Monate) angerechnet.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

III. Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde (Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadt-
planung -, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004)
unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a
BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgendes hinge-
wiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen
dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit
der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich

bekannt gemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss

vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:
„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1
hinaus, so ist den Betroffenen für dadurch entstande-
ne Vermögensnachteile eine angemessene Ent-
schädigung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hin-
gewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1
Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt
Oberhausen beantragt.

Oberhausen, 28.09.2011

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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